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AUSZUG ous dem Beschlussreg¡ster des Stodtrotes

Offentliche Sitzung vom 13. November 2017

TAGESORDNUNG: Steuer ouf die Müllentsorgung 2018
b) Festlegung der Steuer

DER STADTRAT,

Auf Grund des Dekretes der Wollonischen Region vom 2l. Juni 1 996 bezüglich der
Müllwirtschoft;

Auf Grund des Erlosses der Wollonischen Regierung vom 05, Möa 2008 über die
Bewirtschoftung der Abfölle ous der gewöhnlichen Tötigkeit der Housholte und die
Deckung der diesbezüglichen Kosten;

ln Anbetroch[ dqss der durch die Gemeinden onzubietende Mindestdienst
kostendeckend funktionieren muss, wobei durch die Region jöhrliche, progressive
Mindestsötze wie folgt festgelegt worden sind: 2010: 85o/o, 2011: 9Oo/o,2Q12: 95o/o
bei einem Moximolsotz von 110o/o;

Noch Durchsicht der durch die Verwoltung entsprechend den oben genonnten
Vorgoben ousgeorbeiteten Aufstellung zur Kostendeckung, wonoch sich ein
Kostendeckungssotz von 100 o/o ergib[ unter Berücksichtigung einer Erhöhung der
bisherigen Steuersötze für Housholte und Betriebe einschließlich der Ermößigung
für Wertstoffhofnutzung entsprechend dem lndex (+ 5,07o/o);

ln Enruögung, doss die letzte lndexierung im Steuerjohr 2014 erfolgte;

ln Anbetrocht doss die ouf dem Eupener Stodtgebiet onsössigen Togesmütter
durch die Betreuung der Kleinkinder zwischen 0 und 3 Johren ein erhöhtes
Aufkommen on Müll hoben;

Auf Grund der geltenden gesetzlichen und vorschriftsmößigen Bestimmungen in
Sochen Festlegung und Beitreibung der Provinziol- und Gemeindesteuern;

Auf Grund der Finonzloge der Stodü

Auf Grund der Artikel L1 122-30, 51 und L1122-31 des Kodex der lokolen
Demokrotie und der Dezentrolisierung;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung in der
Finonzkommission,

beschließt
mit 16 JA-stimmen (PFF-MR, ECOLO und SPplus)

gegen 6 NEIN-St¡mmen (CSP),

1) die Steuerordnung über die Steuer ouf die Müllentsoroung: Housholte,
Zweitwohnunoen und Betriebe für dos Johr 2018 wie folgt festzulegen:

Aftikel 1:
Zugunsten der Stodt wird für dos Steuerjohr 2018 eine jöhrliche Steuer ouf die
Müllentsorgung erhoben, die wie folgt festgelegt ist



Artikel 2:
Jeder Housholt der im Bevölkerungs- oder Fremdenregister der Stodt bzw im
Register der Zweitwohnungen oder ols lnhober u./o. Eigentümer einer
Ferienwohnung eingetrogen is[ hot eine jöhrliche Steuer für den Abtronsport und die
Venruertung des Mülls zu entrichten.

Zur Erfossung der steuerpflichtigen Housholte wird der Fomilienstond benicksichtigt,
so wie er om 01, Jonuor des jeweiligen Steuerjohres ous der Eintrogung im
Bevölkerungs- oder Fremdenregister zu entnehmen ist Jegliche noch diesem
Dotum registrierte Änderung (insbesondere Eheschließung, Scheidung, Trennung,
Sterbefoll, Wohnsitwechsel) ist ouf die Abgobe unwirksom.

Für Personen, die ihren stöndigen Wohnsitz in Eupen hoben, jedoch noch nicht im
Bevölkerungs- oder Fremdenregister eingetrogen sind, wird eine
Housholtsmüllsteuer erhoben, die sich ouf soviel Zwölftel der hiernoch enruöhnten
Sötze belöufl wie volle Monote bis Ende des Johres verbleiben, bei einer Mindestzeit
von 6 Monoten.

Artikel 3:
Die Housholtsmüllsteuer wird wie folgt festgelegt:

o) Housholte mit einer Person, die im Bevölkerungs- oder Fremdenregister der Stodt
eingetrogen sind: 60,49 € pro Housholt bei Verteilung von einer Pockung mit 10
großen Müllsöcken;

b)Housholte mit zwei Personen, die im Bevölkerungs- oder Fremdenregister der
Stodt eingetrogen sind: 101,00 € pro Housholt bei Verteilung von einer Pockung
mit 20 großen Müllsöcken;

c)Housholte mit drei Personen, die im Bevölkerungs- oder Fremdenregister der Stodt
eingetrogen sind: 120,95 € pro Housholt bei Verteilung von einer Pockung mit 20
großen Müllsöcken;

d)Housholte mit vier Personen und mehr, die im Bevölkerungs- oder
Fremdenregister der Stodt eingetrogen sind: 137,18 € pro Hqusholt bei Verteilung
von einer Pockung mit 20 großen Müllsöcken;

e)Zweitwohnungen, so wie diese in der stödtischen Steuerordnung quf
Zweitwohnungen definiert sind, und Ferienwohnungen:74,83 € pro Zweit- bzw
Ferienwohnung beiVerteilung von 4 großen Müllsöcken.

Die Steuer ist in einer einzigen Zohlung zu entrichten,

Den Togesmüttern, die lhren Beruf quf dem Eupener Stodtgebiet ousüben, wird ouf
Vorloge einer Bescheinigung der Soziolversicherungskosse oder des
Regionolzentrums für Kleinkindbetreuung (RZKB) ein Gutschein für eine 2O-Rolle
Müllsöcke ousgehöndigt Dieser wird zusötzlich und unobhöngig zu der unter Artikel
3 Punkt o) bis d) entholtene Rolle ousgestellt

Artikel4:

Jeder Housholt erhölt eine Kqrte für die kostenlose Benutzung des Wertstoffhofes,
ouf welcher der Nome und die Anschrift des Housholtes sowie die Fqhaeugnummer
eingetrogen werden müssen. Die Wertstoffhofkorte umfosst oußerdem 12 Felder,
wobei die Mitorbeiter des Wertstoffhofes einmol pro Monot einen Stempel setzen, bei
Anlieferung normoler Mengen.

o)Bei mindestens 6 Stempeln pro Johr erhölt der betreffende Hqusholt eine
Steuerrückzohlung, die von der Steuer des folgenden Johres in Abzug gebrocht
wird,

b) Die Steuererstottung betrogt
. für Housholte mit einer Person: 5,74 €;

9,23 €;. für Housholte mit zwei Personen:
. für Housholte mit drei Personen:
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12,10 €;



. für Housholte mit vier und mehr Personen:.... 14,22 C

c) Beim letzten Besuch des Wertstoffhofes im Johr wird die Korte in den
Wertstoffhöfen eingesommelt und von dort ous on die Steuerobteilung
weitergeleitet

Artikel 5:
Sind von der Zohlung der Housholtsmüllsteuer befreit

o)die Personen, welche zum 01. Jonuor des betreffenden Steuerjohres in Alten-
und fflegeheimen untergebrocht sind;

b)die Personen, welche zum 01. Jonuor des betreffenden Steuerjohres in
Strofonsto lten u ntergebrocht sind;

c)dos Militör- und Zivilpersonol der in der Bundesrepublik Deutschlond
stotionierten Belgischen Streitkrofte, die im Auslond bei internotionolen oder
supronotionolen Einrichtungen bzw. bei einer Bosis im Auslond obgeordneten
Militörpersonen;

d)die belgischen diplomotischen Beomten, die Mitglieder des
venruoltungsmößigen und technischen Personols der belgischen
diplomotischen Missionen, die Konsulotsbeomten und -ongestellten der
belgischen Loufbohn;

e)die Mitglieder des Personols der Zusommenorbeit, welches im Königlichen
Erloss vom 10. April 1967 über dos Stotut des Personols der Zusommenorbeit
mit Entwicklungslöndern eruvöhnt ist und die Mitglieder der durch die
Generolvenruoltung onerkonnten Vereinigungen zur Entwicklungshilfe, welche
mit einer Zusom menorbeitsmission beouftro gt sind.

Die Steuerbefreiu ng wi rd oufgru nd von Rechtferti gun gsbelegen gewöhrl

Artikel 6:
Es hondelt sich bei der Housholtsmüllsteuer um eine Heberollensteuer ohne
vorherige Erklörung.

Artikel 7:
Von den lnhobern eines Londwir-tschofts-, Hondwerks-, lndustrie-, Hondels-, privoten
Dienstleistungsbetriebes oder sonstigen Gewerbebetrieben sowie ollen houpt-, frei-
und nebenberuflichen Betrieben, sowie ollen Personen, die einen freien Beruf
ousüben, die ols solche zum 01. Jonuordes betreffenden Steuerjohres eine effektive
Niederlossung in der Stodt Eupen hoben, wird eine jöhrliche Steuer für den
Abtronsport und die Venruertung des Mülls erhoben.

Aftikel 8:
Die Betriebsmüllsteuer wird wie folgt festgelegt

o)Erhebung einer Betriebsmüllsteuer in Höhe von 102,65 € pro Johr und Stondort,
wobei die Niederlossung und die Totigkeit ouf dem Stodtgebiet zum 1. Jonuor des
betreffenden Steuerjohres berücksichtigt wird. Die Steuer wird je Holbjohr
berechnet, wenn die Tötigkeit im Loufe des Johres eingestellt wird.

b)Die Betriebsmüllsteuer ist zusötzlich zur Housholtsmüllsteuer zu entrichten, Dies
ist ouch donn der Foll, wenn der Geschöftssitz und der privote Wohnsitz on
derselben Adresse liegen.

c) Die nebenberuflich Selbstöndigen werden ouf Vorloge einer Bescheinigung ihrer
Soziolversicherungskosse vollstöndig von der Zohlung der Betriebsmüllsteuer
befreit

d) Erhebung einer jöhrlichen Müllentsorgungssteuer von 1 1,50 € pro Stondplotz ouf
Compingplötzen sowie von 5,70 € pro Bett in Hotels und Pensionen.

Die Steuer ist in einer einzigen Zohlung zu entrichten.
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Artikel 9:



Sind von der Zohlung der Betriebsmüllsteuer befreit

o) die Dienste des Stootes, der Region, der Gemeinschof[ der Provinz und der
Gemeinde; die onerkonnten Schulen freier Schultröger:

b) die gemeinnützigen Einrichtungen, mit Ausnohme derjenigen mit
regelmößigem Ausschonk;

c) die Unternehmen, welche die Nutzung einer onderen legolen
Entsorgu ngssch iene (2.8. gemieteter Conto iner) gonzjöhrig belegen kön nen,

Artikel 10:
Es hondelt sich bei der Betriebsmüllsteuer um eine Heberollensteuer mit vorheriger
Erklörung,

Die Stodtverwoltung übermittelt dem Steuerpflichtigen ein Erklörungsformulor, dos
dieser vor Ablouf der in dem Formulor ongegebenen Frist gebührend ousgefüllt und
unterschrieben zurückschicken muss. Der Steuerpflichtige, der kein
Erklörungsformulor erholten hoben sollte, muss spötestens vor Ende des
Steuerjohres der Stodtvenruoltung olle zur Besteuerung notwendigen Elemente
mitteilen.

Gemöß Artikel L3321-6 des Kodex der lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung,
hot die Nichtobgobe der Erklörung innerholb der vorgesehenen Frist oder die Abgobe
einer folschen, unvollstöndigen oder ungenouen Erklörung die Eintrogung der Steuer
von Amts wegen in die Heberolle zur Folge. ln diesem Folle wird der Betrog der
Steuer um diesen erhöht lm Wiederholungsfolle wird der Steuerbetrog um den
doppelten Betrog erhöht Der Betrog der Erhöhung wird ebenfolls in die Heberolle
eingetrogen.

Artikel 1 1:
Die Bestimmungen betreffend die Festsetung, die Beitreibung und dos
Einspruchsvedohren sind die der Artikel 13321-1 bis 13321-12 des Kodex der
lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung und des Königlichen Erlosses vom 12,
April 1999 über dqs Verfohren vor dem Provinzgouverneur oder dem
Gemeindekollegium in Sochen Beschwerde gegen eine Provinziol- oder
Gemeindesteuer.

Artikel 12:
Gegenwörtiger Beschluss wird der Deutschsprochigen Gemeinschoft zwecks
Ausü bun g der ollgemeinen Aufsicht ü bermittelt

2) die Steuerordnung über die Steuer ouf die Lieferunq von KunststoffsÖcken
wie folgt festzulegen:

Artikel 1

Zugunsten der Stodt wird für dos Steuerjohr 2018 eine Steuer ouf die Lieferung von
Kunststoffsöcken im Hinblick ouf die Müllentsorgung erhoben.

Artikel 2
Die Steuer wird wie folgt festgelegt:
o) 1,20 C pro großen Müllsock (gOO x 600 x 0,06mm).

Die Müllsöcke werden in Pockungen von 10 oder 20 Stück ongeboten,

Artikel 3:
Die Benutzer können entsprechend ihren Bedürfnissen diese Müllsöcke gegen
Zohlung des festgelegten Preises bei den vom Gemeindekollegium genehmigten
Verkoufsstellen beziehen.

Artikel4:
Jede nstürliche oder juristische Person die Müllsöcke beqntrogt ist zur Zohlung
dieser Steuer verpflichtet
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Artikel 5:
Es hondelt sich um eine Borsteuer ohne vorherige Erklörung.
Die Bestimmungen betreffend die Festsetzung, die Beitreibung und dos
Einspruchsverfohren sind die der Artikel 13321-1 bis 13321-12 des Kodex der
lokolen Demokrotie und der Dezentrolisierung und des Königlichen Erlosses vom 12,
April 1999 über dos Verfohren vor dem Provinzgouverneur oder dem
Gemeindekollegium in Sochen Beschwerde gegen eine Provinziol- oder
Gemeindesteuer,

Aftikel 6:
Gegenwörtiger Beschluss wird der Deutschsprochigen Gemeinschoft zwecks
Ausü bu n g der oll gemeinen Venruoltun gsoufsicht ü bermittelt

Ftir den Stodtrot:

Der Generoldirektor Der Vorsitende,
sez. K,-H. KLINKENBERGgez. R.

Für gleich loutenden Auszug:
EUPEN, den 21. November 2Ol

R. ER KENBERG
Genero rmeister
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